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Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur Verwendung beim Verkauf beweglicher Sachen an Unternehmer

I.   Geltungsbereich
1. Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 

Geschäftsbeziehungen; sie sind Bestandteil aller unserer Angebote und Vertragsan-
nahmeerklärungen und Grundlage aller unserer Verkäufe und Lieferungen einschließ-
lich Beratung und Auskünften. 

2  Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehen-
de oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingun-
gen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Vertragspartners die 
Lieferung an den Vertragspartner vorbehaltlos ausführen.

3.  Bei Ergänzungs- und Folgeaufträgen der unter I. 1. aufgezählten Art gelten diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend. 

4.  Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

II.   Vertragsinhalt, Beschaffenheit, Änderungen
1. Unsere Angebote, insbesondere vorvertragliche Mitteilungen, Beschreibungen und 

Kostenvoranschläge sind, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, freibleibend. Informationen, Angaben in Prospekten, Merkblättern und anwen-
dungstechnischen Hinweisen sollen nur informativ wirken und allgemeine Kenntnis 
vermitteln. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, werden sie nicht Vertragsbe-
standteil. Für Inhalt und Umfang des Vertrages ist allein die schriftliche Auftragsbestä-
tigung maßgebend. Vertragsänderungen und mündliche Nebenabreden sind nur bei 
schriftlicher Bestätigung wirksam.

2.  Die in der Leistungsbeschreibung eines Produktes festgelegte Beschaffenheit legt die 
Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Geringfügige 
technische Änderungen sowie geringfügige Änderungen in Form und Farbe bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren ausdrücklich vorbehalten. Wir behalten uns im Rahmen des 
Zumutbaren gleichsam vor, bei Auftragsausführung technische Änderungen vorzuneh-
men, soweit sie sich aus dem Fortschritt der technischen Entwicklung ergeben oder 
sich im Einzelfall im Interesse der Leistungsfähigkeit des Produktes als sachdienlich 
erweisen.

III.   Preise und Preisanpassung
1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

„ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus-
gewiesen. 

3. Fällt für eine Lieferung oder eine Leistung keine Umsatzsteuer an, sind wir berechtigt 
die inländische deutsche Umsatzsteuer vom Unternehmer zu verlangen, sofern uns 
der Unternehmer die für den Nachweis der Steuerfreiheit notwendigen Unterlagen 
nicht zur Verfügung stellt oder notwendige Auskünfte nicht erteilt.

4. Es wird der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Listenpreis berechnet, es 
sei denn mit dem Vertragspartner wurde einzelvertraglich und schriftlich ein Festpreis 
vereinbart. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen, Materialpreisänderungen, öffentlicher Abgaben, Neben-
gebühren oder Frachten, eintreten. In gleicher Weise sind wir verpflichtet, bei Kos-
tensenkungen zu verfahren. Sowohl Kostensenkungen als auch Kostenerhöhungen 
werden wir, sobald und soweit sie eingetreten sind, dem Vertragspartner auf Verlan-
gen nachweisen. Sofern die Preiserhöhung aufgrund der genannten Umstände mehr 
als 10 % des vereinbarten Preises übersteigt, kann der Vertragspartner vom Vertrag 
zurücktreten; entsprechendes gilt für uns im Rahmen von Preissenkungen. 

 5. Die Zustimmung des Vertragspartners zur elektronischen Rechnungsstellung gilt als 
erteilt, soweit er diese uns gegenüber nicht innerhalb einer Woche nach Zugang der 
elektronischen Rechnung schriftlich widerruft (Der Vertragspartner wird in unseren 
elektronischen Rechnungen gesondert auf die Bedeutung  eines fehlenden Wider-
spruchs hingewiesen).

IV.   Lieferbedingungen, Teilleistungen, Gefahrübergang, 
  Selbstbelieferungsvorbehalt
1.  Die Ausführung bzw. Lieferung erfolgt so schnell wie möglich. Für Standardproduk-

te (Gattungsschulden) erfolgt die Lieferung in der Regel innerhalb von zwei Wochen 
nach Vertragsabschluss. Liefertermine und Lieferfristen sind jedoch nur verbindlich, 
wenn wir diese ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet haben. Die Aus-
führungs- bzw. Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Zugangs der Auftragsbestätigung 
durch uns beim Vertragspartner, jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungseinzelhei-
ten und Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen, die der Vertragspartner zu erbrin-
gen  hat.

2.  Ist die Nichteinhaltung einer Leistungsfrist auf höhere Gewalt, z.B. Arbeitskampf, Mo-
bilmachung, Krieg, Aufruhr, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht 
zu vertretende Umstände, zurückzuführen, verlängert sich die Leistungsfrist ange-
messen. Dies gilt auch für den Fall, dass solche Umstände bei Vorlieferanten eintreten. 

3. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Dies gilt auch für die 
Beschaffung von Ersatzteilen. Wir werden den Vertragspartner unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im Falle des Rücktritts die 
entsprechende Gegenleistung dem Vertragspartner unverzüglich erstatten.

4.  Wir sind zu Teilleistungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

5.  Der Versand bestellter Waren erfolgt auf Gefahr des Vertragspartners. Die Gefahr 
geht auf den Vertragspartner sobald die Ware unser Werk bzw. Lager verlässt über; im 
Falle des Versandes mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtfüh-
rer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. 
Dies gilt auch dann, wenn Teilleistungen erfolgen, wir noch andere Leistungen, z.B. 
den Versand, übernommen haben oder frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. Auf 
Wunsch des Vertragspartners können wir, auf seine Kosten, eine Transportversiche-
rung abschließen.

6.  Der Vertragspartner trägt die Kosten der Versendung des Kaufgegenstandes ab un-
serem Werk. Wenn keine Vereinbarungen über den Versand getroffen sind, erfolgt 
dieser nach unserem Ermessen, wobei wir nicht verpflichtet sind, die günstigste Ver-
sendungsart zu wählen.

7.  Gerät der Vertragspartner in Annahmeverzug oder verzögert sich der Versand infol-
ge von Umständen, die der Vertragspartner zu vertreten hat, so geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung vom Tage der Versandbe-
reitschaft ab auf den Vertragspartner über. Wir behalten uns, unbeschadet weiterer 
gesetzlicher Ansprüche, in berechtigten Fällen vor, die bestellte Ware auf Kosten des 
Vertragspartners einzulagern. 

V.    Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung
1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Wir 
sind jederzeit ohne Angabe von Gründen berechtigt, eine Lieferung von Zug-um-
Zug-Zahlung oder Vorauskasse abhängig zu machen. Es gelten die gesetzlichen 
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges, soweit in unseren Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen nichts anderweitiges geregelt ist. 

2. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Vertragspartner ein Zurückbe-
haltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. 
dem Vertragspartner steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme 
der Arbeiten zu; in einem solchen Fall ist der Vertragspartner nur zur Zurückbehaltung 
berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Män-
geln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Man-
gelbeseitigung) steht. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte 
wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der Vertragspartner fällige Zahlungen nicht 
geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Lieferung 
bzw. Arbeiten steht. 

3.  Im Falle des Verzuges des Vertragspartners werden unter Vorbehalt der Geltend-
machung eines weiteren Schadens Zinsen gemäß § 288 BGB berechnet. Wir sind 
berechtigt, für jede Mahnung € 2,50 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in 
Rechnung zu stellen. Kosten für Rücklastschriften gehen zu Lasten des Vertragspart-
ners und sind sofort zur Zahlung fällig.

4.  Zahlungen dürfen nur an uns erfolgen, nicht an Dritte. 

5.  Wir sind berechtigt, die Annahme von Wechseln oder Schecks ohne Begründung 
abzulehnen. Die Annahme erfolgt nur erfüllungshalber unter dem üblichen Vorbehalt 
ihrer Einlösung, ihrer Diskontierungsmöglichkeit sowie gegen Übernahme sämtlicher, 
im Zusammenhang mit der Einlösung stehenden Kosten durch den Vertragspartner. 
Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Vertragspartners und sind sofort 
fällig.

6.  Bei Teilleistungen steht uns das Recht auf Verlangen entsprechender Teilzahlungen zu.

7.  Gerät der Vertragspartner in Annahmeverzug, so tritt die Fälligkeit der Vergütung mit 
dem Zugang der Erklärung der Leistungsbereitschaft ein. Gerät ein Vertragspartner in 
Zahlungsverzug sind wir unbeschadet weiterer gesetzlicher Ansprüche berechtigt, die 
weitere Belieferung des Vertragspartners bis zur vollständigen Bezahlung der offenen 
Forderungen einzustellen.  

8.  Zu einer Aufrechnung ist der Vertragspartner nur berechtigt, wenn seine Gegenforde-
rung unbestritten, von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist. 

VI.   Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Soweit wir mit dem Vertragspart-
ner Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens verein-
baren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten 
Wechsels durch den Vertragspartner und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen 
Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesonde-
re bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Vertragspartners – abzüglich angemessener Verwertungs-
kosten – anzurechnen.

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Vertragspartner unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner 
für den uns entstandenen Ausfall.

3. Der Vertragspartner ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unab-
hängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 
ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Vertragspartner auch nach der Abtre-
tung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröff-
nung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Vertragspartner uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Vertragspartner wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verar-
beitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur Verwendung beim Verkauf beweglicher Sachen an Unternehmer

5. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Vertragspartners als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Vertragspartner verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

6. Der Vertragspartner tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderun-
gen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Vertrags-
partners insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt und nicht nur eine vorüberge-
hende Übersicherung vorliegt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns.

VII.   Sachmängelhaftung, Rücktritt
1. Die Mängelrechte des Vertragspartners setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist.

2.  Hat der Vertragsgegenstand Mängel, so kann der Vertragspartner zunächst Nacher-
füllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) in angemessener Frist verlangen, wobei 
uns ein Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung zusteht.  Will der 
Vertragspartner Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme 
durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem er-
folglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung bleiben im Übrigen unberührt. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen trägt der Vertragspartner, soweit sie sich dadurch erhöhen, 
dass die Lieferung bzw. Leistung an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Vertragspartners verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist sie unmöglich oder 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, ist der Vertragspartner nach seiner Wahl 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten (Rücktritt) oder die Vergütung herabzusetzen 
(Minderung). 

3 Bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Vertragsgegenstandes beste-
hen keine Mängelansprüche.

4.  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate gerechnet ab Gefahren-
übergang. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwen-
det wird und den Mangel verursacht hat. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferre-
gresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet 
ab Lieferung der mangelhaften Sache.

 

5.  Wir machen darauf aufmerksam, dass eine absolut fehlerfreie Erstellung von Soft-
ware, insbesondere komplexer Softwaresysteme, nach heutigem Stand der Technik 
nicht bzw. nicht mit zumutbaren Aufwendungen möglich ist. Gegenstand dieser Man-
gelhaftung ist ein Programm, das für den üblichen oder nach dem Vertrag voraus-
gesetzten Gebrauch entsprechend der Programmbeschreibung tauglich ist. Wir ge-
währleisten, dass der Programmträger bei der Übergabe an den Vertragspartner keine 
Material- und Herstellungsfehler hat. Für die Fehlerfreiheit der Programme außerhalb 
des Gegenstandes dieser Mangelhaftung kann aus oben genannten Gründen keine 
Mangelhaftung übernommen werden. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung 
dafür, dass die Programmfunktionen den Anforderungen des Vertragspartners genü-
gen oder in der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. Auch die Verantwor-
tung für die Auswahl, die Installation und die Nutzung sowie die damit beabsichtigten 
Ergebnisse trägt der Vertragspartner. Werden Programme für kundeneigene Hard-
ware eingesetzt, erstreckt sich die Mangelhaftung nur auf die gelieferte Software und 
nicht auf deren Zusammenwirken mit der vom Vertragspartner beigestellten Hard- und 
Software.

6.  Zur Mängelbeseitigung hat der Vertragspartner die nach billigem Ermessen erforderli-
che Zeit und Gelegenheit zu gewähren.

7.  Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf 
Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Be-
anspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes und solcher chemischen, physikalischen, elektromechanischen oder 
elektrischen Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

8.  Vom Vertragspartner beabsichtigte Nutzungsänderungen sind uns anzuzeigen und mit 
uns abzustimmen. Unterlässt der Vertragspartner eine solche Anzeige oder Abstim-
mung, verliert er jeglichen Mangelhaftungsanspruch.

9.  Für vom Vertragspartner beigestellte Produkte/Leistungen übernimmt der Verwender 
keine Mangelhaftung. 

10.  Der Vertragspartner kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag 
nur zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben oder diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen ein solches Recht ausdrücklich einräumen; im 
Falle von Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der 
Vertragspartner hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Aufforderung durch uns zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Ver-
trag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht.

VIII.  Haftung
1.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersat-

zansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-
ruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht 
bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

3. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

4.  Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausge-
schlossen, insbesondere wird nicht für Schäden gehaftet, die als Folge von strafbaren 
Handlungen Dritter (z.B. Raub, Diebstahl, Einbruchdiebstahl) gegenüber Personen, 
dem Eigentum oder dem Vermögen des Vertragspartners oder Dritten entstehen. 
Ausgeschlossen sind in jedem Fall Ersatzansprüche für Folgeschäden, z.B. bei Nicht-
funktionieren der Anlage, Einbruch, Kosten der Polizei bzw. Feuerwehr sowie ggf. Be-
wachungsunternehmen bei Gefahrenmeldungen, sofern nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften über eine Haftung für Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit diesen Haftungs-
beschränkungen entgegenstehen.

5.  Wir haften nicht für Arbeiten unserer Erfüllungsgehilfen, soweit die Arbeiten nicht mit 
den vereinbarten Lieferungen und Leistungen zusammenhängen oder soweit diesel-
ben vom Vertragspartner direkt veranlasst sind.

6  Etwaige Unregelmäßigkeiten bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen von uns, 
sind uns unverzüglich schriftlich zwecks Abstellung anzuzeigen. 

7. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den Abs. 1 - 6 vorgesehen, 
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

8. Die Begrenzung nach Abs. (7) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs 
auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

9. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden.

IX.   Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.  Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Vertragspartner gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

2.  Gerichtstand ist unser Geschäftssitz; wir sind jedoch berechtigt, den Vertragspartner 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

3.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort.

X.   Datenspeicherung, Verarbeitung
 Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen erhaltenen 

Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern, so-
weit dies im Rahmen der Durchführung des Geschäftsverkehrs zweckmäßig erscheint.

XI.   Sonstiges
1.  Die Angebote und Unterlagen von uns sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 

ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch weitergegeben 
werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung ist der Vertragspartner zur Schadenser-
satzleistung verpflichtet Die von uns zur Nutzung überlassenen Programme sind ur-
heberrechtlich geschützt. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diese Programme aus-
schließlich für sich und nur im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit einzusetzen.  Mit 
der Entgegennahme der Programme verpflichteter sich, diese ohne die Zustimmung 
von uns weder zu vervielfältigen noch vervielfältigen zu lassen sowie von den Pro-
grammbeschreibungen keine Kopien zu fertigen oder fertigen zu lassen und keinem 
unbefugten Dritten die Programme oder Kopien zur Verfügung zu stellen. Im Falle der 
Zuwiderhandlung ist der Vertragspartner zur Schadensersatzleistung verpflichtet.

2.  Bei Übertragungen über das öffentliche Fernsprechnetz oder andere Übertragungs-
medien bieten wir für die Herstellung der Verbindung und die Übertragung der Meldun-
gen keine höhere als die diesem Übertragungsdienst eigene Sicherheit.

3.  Gebühren, die vom Netzbetreiber, Polizei, Feuerwehr oder Dritten aufgrund der ver-
einbarten Lieferungen und Leistungen erhoben werden, gehen zu Lasten des Ver-
tragspartners.

4.  Wir sind berechtigt, bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen uns anderer zuverlässi-
ger Unternehmen zu bedienen.

5.  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Vertragspartner einschließ-
lich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine gesetzliche Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt.


